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Straßenbau, Naturschutzrecht 
Berücksichtigung des speziellen Artenschutzes in der Straßenplanung 
Anpassung an die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes durch  
Art. 1 BNatSchGÄndG vom 15.09.2017 
 
Anlage 
Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur  
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP) 
(Fassung mit Stand 08/2018) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Rundschreiben der damaligen Obersten Baubehörde im Bayerischen Staats-

ministerium des Innern, für Bau und Verkehr vom 19. Januar 2015 (Aktenzeichen 

IIZ7-4022.2-001/05) haben wir die in Folge des Urteils des Bundesverwaltungsge-

richts vom 08.01.2014 (Az. 9 A 4/13) zum Neubau der A 14 nördlich Colbitz 

(Sachsen-Anhalt) geänderten Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher An-

gaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP) 

bekannt gegeben.  
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Die zwischenzeitliche Notwendigkeit der Erteilung von artenschutzrechtlichen 

Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG für Maßnahmen der Baufeldräumung 

hatte sich damit erübrigt, soweit sich die Beeinträchtigungen im Bereich der Baga-

tellgrenze im Sinne des Urteils vom 08.01.2014 hielten.  

 

Die oben genannte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist in die Än-

derung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 15.09.2017, insbesondere in die 

Neufassung des § 44 BNatSchG, eingeflossen. Die Hinweise zur speziellen arten-

schutzrechtlichen Prüfung waren daran anzupassen und werden hiermit ein-

schließlich der Anlagen 1 bis 3 in der Fassung 08/2018 bekannt gegeben. 

 

Das Rundschreiben der damaligen Obersten Baubehörde im Bayerischen Staats-

ministerium des Innern, für Bau und Verkehr vom 19. Januar 2015, Az.: IIZ7-

4022.2-001/05, wird hiermit aufgehoben. Die damit eingeführten Hinweise zur Auf-

stellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prü-

fung (saP) einschließlich der dort genannten Anlagen werden durch die anliegen-

den Hinweise in der Fassung mit Stand 08/2018 ersetzt. Dieses Rundschreiben 

wird in die Datenbank BAYERN-RECHT eingestellt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  
 
Andrea Degl 
Ministerialdirigentin
 

gez.


